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zu "''''4 ttfJ 
B e a nt W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr .. Scrinzi und 

'Genossen a..'>l die Frau BWldesminister fHr Ge­

sundhei t 'Ll .. :nd UrrrNGl tschutz betreffend Erlassung 

von Zulasslmgsverordnungen gemäß Lebensmi ttel·~ 

gesetz (Nr& 1114/J-NR/1977)" 

In der gegfmständlichen .l\.nfragewerden GJ1. rnich fol­

gende Fragen gerichtet: 

"1 0 Beken..."1t sich das Bundesministeriurl1 für Gesu."1dhei t 
und Umweltschutz noch zu der o'ben dargestell ten dern 

Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz gegenUber ver-, 

bindlich geäußerten Hal ttmg'? 

2. Inwieweit haben Sie sich bisher diesbeziJglich an den. 

Richtlinien der EWG und der FAO/NHO orientiert'? 

3. Bis wann ist mi t der Erlas:::l'l.mg der entsprechenden 

oben zitierten Verordmmgen zu rechnen?" 
. 

In Beantwortung dieser ~nfrage teile ich mit: 

Zu 1.: 

Im Rahmen der Aunarbei tune fachlicher GI·1.mdl~]Dct1 fi.lr 

Rechtsvorschri ften werden von meinem I{eßsort ,j cweil;~ 

die Vorschriften bzwo Richtlini.en anderer - vor allem 
benachbarter - Staaten bzw~ internationaler Organisa­

tionen geprüft. Die Richtlinien der EViG und der FAO/ 
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WEO stellen eine wesentliche Ausgangsbasis dar .. 
Von besonderer Bedeutung sind vor allem die Ver­
öffentlichungen der WHO, da in diesen über die ge­
sundheitlichen Aspekte der einzelnenZusatzstoffe 
Aussagen getroffen 'aerden o Insbesondere die· toxiko­
logischen Zusammenfassungen der WHO bieten eine 
wesentliche Grundlage für eine objektive gesundheit-

. liehe Bewertung der einzelnen Zusatzstoffe .. 

Ein in der EWG- oder FAO-Liste genru1nter Zusatzstoff 
ist daher immer im Lichte der toxikologischen Bewer­
tung durch die WHO zu betrachten. Von ausschlut;ßeben-

.. der Bedeutlmg sind hiebei .die von derWHO angefUhrten 
Höchstmengender einzelnen Stoffe, mit denen der Or­
ganismus pro Tag ohne gesundheitliche Nachteile be­
lastet werden kann (sogenanJlter JI.DI-Wert). 

Von besonderer Wichtigkeit sind ferner die Reinheits­
anforderungen der FAO/V/HO" die auch in den österrei­
chisehen EntwJrfen ihren Niederschlag finden. 

Der weitgehend fertiggestellte Entvvurf für eine Ver-
. ordnung über Konserviervngsmittel hat sich nicht nur 
an den EWG-Riehtlinien orientiert, sondern diese sogar 
zu einem Großteil übernommen. Bei der Verordnung über 
Antioxydantien wird ärmlich vorgega.."lgen werden. Auch 
die FAO-Liste, die im wesen tlich&;)u der mllG-Liste 
gleicht; dient als Basis .. 

Die in beiden Verordnungen vorgesehenen Stoffe werden 

unter Berücksichtigung der verrulscr~agten Mengen ar~ Ha~d 

.der letzten toxikologischen Bewertu."r1g der WHO gepr'ift .. 
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Zu .3.: .......... ., ' . 

. Um den im Gesetz vorgeschriebenen Endtermin 30. Juni. 

1978 fUrd:i.e Erlassung der Zusatzstoff-Verordnlli'1.gen 

ei.nhal ten zu können , wurde in meinem r.~inisteri u.rn ei:n 

gestaffelter Zeitplan ausgearbeitet. Die Erla~.)s1).ng 
der Verordnungen wird voraussichtlich in folgender 

.... Reihenfolge vorgenOr!h11en werden: 

. Konservi arungsmi ttel 
Anti oxydanti en 

Farbstoffe 

Emulgatoren, Stabilisatoren und Yerdic~Jngsmittel 

künstliche Süßstoffe 

Vi tarnine 

Enzympräparate 

Geruchs- und Gesc~~ackstoffe 

sonstige Zusatzstoffe 
Zulasslli'1g von Stoffen zur Verabreichung an Tiere 

Zulassung von Schädlings bekäznpfu.'1gsmi "ttel • Reinigungs­
und Desinfektionsmittel für Tiere und Tierställ.e 
Zulassung von pharmakologisch wirksamen Stoffen und 
Farbstoffen i.n Kosmetica . 

Zulassung von Stoffen für Gebrauchsgegenstände 

Der Bundesminister: 
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